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Hierzu vlt. etwas kontrovers: Zumindest das VG Meiningen hatte 2020 geurteilt, dass im Falle
eines Professors, der sich an volljährige Studentinnen angenähert hatte, diese keine
Schutzbefohlenen mehr sind. Einvernehmliche Sexualkontakte seien daher auch keine
Dienstpflichtverstöße mehr. In dem Fall erfolgte allerdings dennoch eine vorübergehende
Kürzung der Dienstbezüge, da der Professor planmäßig gehandelt hatte.

Inwiefern die Frage der Volljährigkeit auch an Schulen eine Rolle bei der Bemessung der
Schwere des Dienstpflichtverstoßes spielt, vermag ich gerade nicht einzuschätzen, könnte mir
aber vorstellen, dass das relevant ist. Zumindest bei Schülern, die man selbst im Unterricht hat,
ergibt sich so oder so ein unauflösbarer Interessenkonflikt, auch bei Volljährigen.
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